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Nr.
INHALT

Seite

7.
9. m .  22 
X II  Z B 233/21

8.
24. H I. 22 
V Z B  60/21

9.
24. in . 22 
I Z R  52/21

a) A uch beim Kindesunterhalt können grundsätzlich bis zur 
H öh e des W ohnvorteils neben den Zinszahlungen zusätzlich 
die T ilgungsleistungen berücksichtigt werden, die der U n ter
haltspflichtige auf ein Darlehen zu r Finanzierung einer selbst
genutzten Im m obilie erbringt.
b) Ü berschreitet der Schuldendienst für die Im m obilie den
dadurch geschaffenen W ohnvorteil nicht, ist aber gleichwohl 
der M indestunterhalt minderjähriger Kinder gefährdet, kann 
dem  gesteigert Unterhaltspflichtigen zw ar nicht eine vo llstän 
dige A ussetzung der T ilgung, wohl aber nach den U m ständen 
des E inzelfalls ausnahm sw eise eine Tilgungsstreckung zuge
m utet werden. D ies kom m t beispielsw eise dann in Betracht, 
wenn eine besonders hohe T ilgung vereinbart wurde od er die 
Im m obilie bereits weitgehend abbezahlt ist..................................  136

O b  eine Leistung nur einmal oder mehrfach und dam it »w ie
derkehrend« i.S.d. § 1105 A bs. 1 B G B  erbracht w erden soll, 
bestim m t sich alleine danach, ob die Leistungspflicht als w ie
derkehrende Verpflichtung ausgestaltet ist. Ist dies zu bejahen, 
hat die Reallast einen zulässigen Inhalt. Wie wahrscheinlich es 
ist, dass die Pflicht mehrfach entsteht, ist unerheblich..............  145

a) D as Verfahren vor dem Gericht eines M itgliedsraats der 
Europäischen U n ion  zur Errichtung eines schifffahrtsrecht
lichen H aftungsbeschränkungsfonds mit dem Ziel, die H a f
tung des Schädigers zu beschränken, und die Leistungsklage 
des Geschädigten gegen den Schädiger in einem anderen M it
gliedstaat der Europäischen U nion  betreffen nicht denselben 
Streitgegenstand. D as später angerufene Gericht m uss deshalb 
das Verfahren nicht gemäß Art. 29 A bs. 1 Brüssel-Ia-V O  aus
setzen.
b) D ie  in einem M itgliedstaat getroffene gerichtliche Ent
scheidung zur Errichtung eines schifffahrtsrechtlichen H a f
tungsbeschränkungsfonds ist eine nach Art. 36 A bs. 1 Briis- 
sel-Ia-V O  in den anderen M itgliedstaaten anzuerkennende 
Entscheidung.
c) D er in einem anderen M itgliedstaat getroffenen En tsch ei
dung müssen durch die A nerkennung nach Art. 36 A bs. 1 
B rüssel-Ia-V O  diejenigen W irkungen beigelegt w erden, die 
ihr in dem Staat zu komm en, in dessen H oheitsgebiet sie er
gangen ist.



10.
5. IV. 21 
E nV R  36/21

d) Maßgeblich für die Frage, welche prozessualen W irkungen 
einer anzuerkennenden Entscheidung in dem Staat z u k o m 
men, in dessen H oheitsgebiet sie ergangen ist, ist das Recht 
dieses Staats. Unerheblich ist, dass die Parteien für ihre ver
traglichen Beziehungen eine abweichende Rechtswahl ge tro f
fen haben.
e) D ie Frage, ob es zu lässig  ist, dass das durch eine R ech ts
wahl zur A nw endung berufene Recht eines M itgliedstaats 
dem  G eschädigten gegen den Schädiger einen auf das positive 
Interesse zielenden Schadensersatzanspruch gewährt, w enn 
der Schädiger vertragsw idrig einen schifffahrtsrechtlichen 
H aftungsbeschränkungsfonds in einem anderen M itgliedstaat 
errichtet, ist ebenfalls nach dem  Recht des M itgiiedstaats zu 
beantworten, dessen Gerichte die anzuerkennende Entschei
dung über die Errichtung des H aftun gsfon ds erlassen haben. 153

D ie  Bundesnetzagentur darf über die Freistellung einer Ver
bindungsleirung von der Regulierung (hier: O P A L -G as- 
fernleitung) nicht durch A bschluss eines öffentlich-recht
lichen Vergleichsvertrags gemäß § 55 V w V fG  entscheiden.
D ie Rechtsvorschriften der § 29 A bs. 1, § 28a EnW G  i.V.m.
A n . 36 A bs. 6 bis 9 G asR L , §§ 54, 59 A bs. 1 Satz 1 und A b s. 2 
E n W G  stehen dem A bschluss eines solchen Vertrags gem äß 
§ 54 Satz  1 H albsatz 2 V w V fG  nach ihrem Sinn und Z w eck  
entgegen. (»O P A L -G asfern le iru n g «).............................................. 175


